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480 5P«fte, fd^tueij, Çattbtu. Rettung („Bletfter&Iatf)

SBagerfcglog unb TrncïleitungSuntetbau : $. 3.
Bfiegg & @0., 3^'^ unb SouiS Bofg, St. ©alien.
Trudtlettung : SBartmann, SSatette & So., Bragg
unb 3og. fauler, BäfelS.

C. 3«uttale ©dgwanben: £>odg= unb Tiefbau:
Bärlodger & ©ferrer, ©t. ©allen unb Kurt Benbel,
®t. ©alien; ©ifenEongruEtionen: 31. Boggarb &
@0, BäfelS; ©ernfwetE=Tutbinen : Ateliers de
Constructions mécanique, Vevey ; ©ernfwetE=
©eneratoren: Brown, Booeti & So., Baben;
BleberetibadfTurbinen: Sfdjer SBpg&So., 3öridb ;

Bteberenbacg=®eneratoren: SRafcgtnenfabriE Der-
Ufon; Transformatoren: S-A. des Ateliers de
Sécheron, ©enf; 8,8 kV=©djaItanlage; ©prefer
& ©cgub 21.=®., 2larau; 150 kV=©cgaltarlage unb
Kommanboraum : Sari SBaier & So., ©cgaggaufen.

3al)re3fd)au
it&et tmb ©etoetbe*

#an8 ©aleajit, gficfpredg, ©eEreiär beS ©djroeij.
©ewerbeoetbanbeS fcgretbt bem „Btrnb":

I.

©efeggebung jur gôrDerung beô ©ewerbefielrlebeS.
Seit ber ©rünbung beS ©djrrety ©ewerbeoetbanbeS

tn ben 90er jagten beS oorigen ffhbrburtbertS wirb an
bie Setter immer mteber bte grage gerietet, bis mann
eS möglich fetn werbe, auf btefem ©ebiete etne Siegelung
betbeipffigren. ©S mugte oerfcgtebene SRale angefefct
werben, um bte bunbeSoerfaffungSrecbtftcbe ©runblage
p fc^affen. §eute gegen wir nor ber Tatfacge, bag etn
BunbeSgefeg fiber bte berufliche SluSbilbung, als etfter
Teil ber beabftc^tigten ©ejefcgtb mgSarbeit, nor unS liegt,
p beffen BoDpg bte BunbeStnftanjen bte nötigen Bor=
berettungen tn umfaffenber SBetfe treffen, nadgbem bte

BeferenbumSfrig unbenfifct abgelaufen ift.
Tte beruflichen Drganifationen, bte tn btefem ©efcge

wettgebenbe 21ufgaben übertragen erhalten, werben an
ihre ©pige tatEräftige SRänner 6erufen mfiffen, bte fût
bte Stffiflung aller btefer fcgweten Pflichten garantieren.
Bon ber guten unb oerantwortungSberougten Turcbfüb=
rung ber übertragenen lufgaben wirb bas SBogl beS

ganjen BerufSftanbeS abbangen. Term bte berufliche
SBuSbilbung bilbet bte ©runblage für bte fpätere BerufS=
auSfibung burdb ben ÇanbwertSmetfter.

Tie wettern tn Slue ficht genommenen Tetle ber ge>

werblichen ©efeggebung laffen noch auf fleh watten. Tte
mit ber SluSarbeitung betrauten ^nftanjen wibmen ihnen
bte nötige Slufmerîfamîett. Slber bas ©efeggebungSwerE
ift fchwterig, man wirb pm grogen Tetl auch Beulanb
betreten mfiffen unb bemgemäg umfo oorgdjtiger p SBetîe

p geben gaben.
„Kampf bem unlautern Söeitberoerb" beifit

eS gegenwärtig mehr benn je. ©tne augerparlamentarifcge
©jpertenEommiifton tritt nächftenS p ihrer 2. ©igung
pfammen, um etnen berettS uorbanbenen Sntmutf fiber
btefe Blaterte etngebenb p beraten unb bte ©runbfäge
feftplegen, auf benen bte Siegelung biefer SJlaterte er«
folgen foil.

SBaS wirb unb foil ber 3. Teil, baS „®efeg über
bte Sit belt im ©ewerbe" bem £anbmerler unb ®e«

werbeftanbe brtngen fpler geben bte Slnfcgauungen noch
wett auSetnanber, fowobl im £>anbmetî wte tn anbern
tntereffierten Greifen. SBoHte aüeS baS geregelt werben,
waS übereifrige Köpfe In btefeS ©efetj bloetriltgen möchten,
fo ergäbe es etn SJlonftrum. Blan wirb ftch auf etn
wetfeS Blaggalten etnfteHen mfiffen.

©ubntifftonSwefen.
TaS ift baS jweite £>auptgebtet, auf bem fié w,

©cgwterigtetten einer beftieöigenben Söfung beinahe jete
Tag oon neuem ftellen. 9Bir wollen unumwunben Men
bag otelerlei Berbefferungen eingeführt würben, bag nam
befonberS bei ben SlrbeitSuergebungen burdh bie Butibej-

oerwaltung bte SBünfege beS ©ewerbeftanbeS oerflänb«
ntSooHe Bexüdtficgttgung finben, was bap beigetragen kt
bie groge unb berechtigte Unpfrtebenbett elnjubärnmen
Tiefe geggellung würbe audb an ber Konfetenj nom

2. Slprtl 1930 tn Dlten gemacht, wo bte Bertretec be:

elbgenöfftfchen Baubireltion, aller fantonaler Baubite!«
tionen unb oerfebtebener ftäbtifdher Bauoerwaltungen fié
fiber bas ©ubmifftonSwefen auSgefprodben haben. Sn

btefer Konferenz ift oon fämtllcgen anwefenben Berroat«

tungSorganen pgegeben worben, bag bte Begehren bei

©ewerbeS ihre Berechtigung haben unb bag alles net«

facht werben mfiffe, um ihre Berwirflidjjung tafd&mbglldip
berbeipffibren.

Sluch bte Borfchriften ber ©chmetjerifchen Bunbei«

bahnen ftnfc nun berart, bag fie „etn ©tjftem gefunbet

BergebungSgrunbfäge barftellen", unb bte Seiter jene:

BerufSoerbäube, welche mit ben Qnftanpn ber ©. B, i
p unterhanbeln haben, ftellen mit Befrtebigung feg, kf
auch 1" btefer Berwaltung etn ©etft Sinpg gehalten pot,

ber baS BerftänbntS för bte gotberungen beS ©eroet&e?

tn hohem iïRage aufbringt.
Söenn alfo auf etbgenöfftfcgem Boben btefe loben?«

werte SrfenntniS ©tnpg hält, fo foHte eS gelingen, auc|

tu ben Eantonalen Berwaltungen unb in ben ftâbtifdhen

fowte bei ben arbeitSoergebenben Behörben ber ©emeln«

ben ben 2Beg för etne Berftänbigung p ebnen.

Ter nädjfte Schritt wirb bann fetn, mit ben Slity«

teften als arbeitSoergebenben Qngannen etne ©inigunj

p erzielen. @S ift noch ein wetter Söeg, aber baS ®t>

werbe ift poerpcgilieg.
2Bir wollen babei nicht unerwähnt laffen, bag groge

Slnftrengungen auch non ©etten beS ©ewerbeftanbeS felip

gemacht werben mfiffen. Tte gfihrer haben baS immet

betont. 3h*e SJlabnungen ft ab auch oon otelen Berufs«

oerbänben tn bte ifkaçiS überführt worben. 2Bir nennen

bte Slnftrengungen pt Betbefferung ber Buchhaltung im

©ewerbe, Stnchtang oon 3«ntraIbuchhaltungSgelleii,
Tutchfßbrung oon geeigneten BuchbaltungSfutfen «I»,

Tie Sittcbiung oon BeredhrungSgeDen Durch bte Be«

rufSoerbänbe ig ebenfalls etn Sil Ittel p burchgretfentn

Sanierung, wobei wir gleich bewerfen wollen, bag ble

Slngcht, eS feten btefe ©teilen nur ba pr $ocbhalti«!
ber Brelfe in8 Beleg ber gabel gehört. Tte Berechnung?«

gellen arbeiten tn etnwanbfreter SBetfe nnb etbrtrtgen ben

Beweis für bte SÎ cgtigEett ber Berechnungen, bte als !«

genannte Sticgtogerten bei ben arbeitSoergebenben ©teilen

eingereicht werben.
Slicgt oergeffen barf man ben ©at}, bag egrlt^e^J'

Entrer j etn mtcgtigeS Büttel pr Sanierung beb ®»''

mifgonSwefenS bitbet.

TaS Krebltprofilent.
TtefeS problem umfagt etnen weltern Äomplej

graaen, bte etner Söfung harren. ©In georbneteb 2»

mifgonSmefen wirb etnen grogen Teil beS ftcebitF'
blemS löfen. Ta wir aber nocg ntegt fo wett gab, wur
Botfehren getrogen werben, um aueg hter etne bem 0''

werbe pträgltcge Drbnung p ermögltcgen. ©et ®«'

gengett hat, tn bte Sage beS Eletnen uno mittlem p®

wetEerS ©tngegt p befommen, ber wunbert
begegenben Berhältntge, 5Bie oft gelingt eS einem p® '

werEer nur mfigfam, geh bte für bte Sufrecgtethm"',

feines BetrtebeS nötige Arbeit p gegern, unb mte i

gegt ber Sßeg bap fiber etne BfirgfcgaftSonpfWr '

ê>

Wasserschloß und Drnckleitungsunterbau: I. I
Rüegg à Co., Zürich und Louis Rossi. St. Gallen.
Druckleitung: Wartmann, Valette à Co., Brugg
und Joh. Hauser, Nâfels.

0. Zentrale Schwanden: Hoch- und Tiefbau:
Bärlocher à Scherrer, St. Gallen und Kurt Bendel,
St. Gallen; Eisenkonstruktionen: A. Boßhard à
Co, Näfels; Sernfwerk-Turbinen: Ateliers äs
Lon8truotion8 inànigue, Veve^ ; Sernfwerk-
Generaioren: Brown, Boveri L. Co., Baden;
Ntederenbach-Turbinen: Escher WyßötCo., Zürich;
Ntederenbach-Generatoren: Maschinenfabrik Oer-
ltkon; Transformatoren: 8-^. si es àteIiei-8 sie

8siederon, Genf; 8,8 KV-Schaltanlage; Sprecher
à Schuh A.-G., Aarau; 150 KV-Schaltar>lage und
Kommandoraum: Carl Maier öd Co., Schaffhausen.

Iahresschau
über Handwerk und Gewerbe.

Hans Galeazzi, Fürsprech. Sekretär des Schweiz.
Gewerbeoerbandes schreibt dem „Bund":

l.
Gesetzgebung zur Förderung des Gewerbebetriebes.

Seit der Gründung des Schweiz. Gewerbeverbandes
in den 90er Jahren des vorigen J ihrhunderts wird an
die Letter immer wieder die Frage gerichtet, bis wann
eS möglich sein werde, auf diesem Gebiete eine Regelung
herbeizuführen. Es mußte verschiedene Male angefetzt
werden, um die bundesoerfassungsrechtliche Grundlage
zu schaffen. Heute stehen wir vor der Talsache, daß ein
Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung, als erster
Teil der beabsichtigten Gejetzgeb engsarbeit, vor uns liegt,
zu dessen Vollzug die Bundestnstanzen die nötigen Vor-
bereilungen in umfassender Weise treffen, nachdem die
Referendumsfrist unbenützt abgelaufen ist.

Die beruflichen Organisationen, die in diesem Gesetze

weitgehende Aufgaben übertragen erhalten, werden an
ihre Spitze tatkräftige Männer berufen müssen, die für
die Erfüllung aller dieser schweren Pflichten garantieren.
Von der guten und verantwortungsbewußten Durchfüh-
rung der übertragenen Aufgaben wird das Wohl des

ganzen Berufsstandes abhängen. Denn die berufliche
Ausbildung bildet die Grundlage für die spätere Berufs-
ausübung durch den Handwerksmeister.

Die weitern in Aussicht genommenen Teile der ge-
weiblichen Gesetzgebung lassen noch auf sich warten. Die
mit der Ausarbeitung betrauten Instanzen widmen ihnen
die nötige Aufmerksamkett. Aber das Gesetzgebunqswerk
ist schwierig, man wird zum großen Teil auch Neuland
betreten müssen und demgemäß umso vorsichtiger zu Werke
zu gehen haben.

„Kampf dem unlautern Wettbewerb" heißt
es gegenwärtig mehr denn je. Eine außerparlamentarische
Expertenkommission tritt nächstens zu ihrer 2. Sitzung
zusammen, um einen bereits vorhandenen Entwurf über
diese Materie eingehend zu beraten und die Grundsätze
festzulegen, auf denen die Regelung dieser Materie er-
folgen soll.

Was wird und soll der 3. Teil, das «Gesetz über
die Arbeit im Gewerbe" dem Handwerker und Ge-
werbestande bringen? Hier gehen die Anschauungen noch
weit auseinander, sowohl im Handwerk wie in andern
interessierten Kreisen. Wollte alles das geregelt werden,
waS übereifrige Köpfe in dieses Gesetz hineinlegen möchten,
so ergäbe es ein Monstrum. Man wird sich auf ein
weises Maßhalten einstellen müssen.

Ar. l!

Submisfionswesen.
Das ist das zweite Hauptgebtet, auf dem sich zi.

Schwierigkeiten einer befriedigenden Lösung beinahe jede»

Tag von neuem stellen. Wir wollen unumwunden zugebe»

daß vielerlei Verbesserungen eingeführt wurden, daß Mbesonders bei den Arbeitsoergebungen durch die Bundes

Verwaltung die Wünsche des Gewerbestandes verstâvd-
nisvolle Berücksichtigung finden, was dazu beigetragen h»t
die große und berechtigte Unzufriedenheit etnzudäimne»
Diese Feststellung wurde auch an der Konferenz vom
2. April 1930 in Ölten gemacht, wo die Vertreter der

eidgenössischen Baudirektion. aller kantonaler Baudireî-
tionen und verschiedener städtischer Bauverwaltungen sich

über das Submisfionswesen ausgesprochen haben. An

dieser Konferenz ist von sämtlichen anwesenden Bermal-

tungsorganen zugegeben worden, daß die Begehrendes
Gewerbes ihre Berechtigung haben und daß alles »er-

sucht werden müsse, um ihre Verwirklichung raschmSgW
herbeizuführen.

Auch die Vorschriften der Schweizerischen Bundes-

bahnen sind nun derart, daß sie „ein System gesunde:

Vergebungsgrundsätze darstellen", und die Leiter jene:

Berufsoerbände, welche mit den Instanzen der E. B. B,

zu unterhandeln haben, stellen mit Befriedigung fest, dos

auch in dieser Verwaltung ein Geist Einzug gehalten Hot,

der das Verständnis für die Forderungen des GeweckS

in hohem Maße aufdringt.
Wenn also auf eidgenössischem Boden diese lobevS-

werte Erkenntnis Einzug hält, so sollte es gelingen, auch

in den kantonalen Verwaltungen und in den städtisch«

sowie bei den arbeitsvergebenden Behörden der Genà
den den Weg für eine Verständigung zu ebnen.

Der nächste Schritt wird dann sein, mit den Arch

tekten als arbeitsvergebenden Instanzen eine Einigung

zu erzielen. Es ist noch ein weiter Weg, aber das Gi-

werbe ist zuversichtlich.
Wir wollen dabei nicht unerwähnt lassen, daß groß

Anstrengungen auch von Seiten des Gewerbestandes selbst

gemacht werden müssen. Die Führer haben das mm:
betont. Ihre Mahnungen siad auch von vielen Beruß-

verbänden in die Praxis überfährt worden. Wir lievim

die Anstrengungen zur Verbesserung der Buchhaltung im

Gewerbe, Errichtung von Zentralbuchhaltungsstà,
Durchführung von geeigneten Buchhaltungskursen à

Die Errichtung von Berechnunzsstellen durch die N-

rufsoerbände ist ebenfalls ein Mtttel zu durchgreifend«

Sanierung, wobei wir gleich bemerken wollen, daß dd

Ansicht, es feien diese Stellen nur da zur Hochhalte
der Preise ins Reich der Fabel gehört. Die Berechnung?-

stellen arbeiten in einwandfreier Weise und erbringend!«

Beweis für die R chtigkeit der Berechnungen, die als ß

genannte Richtofferten bei den arbeitsvergebenden Stà
eingereicht werden.

Nicht vergessen darf man den Satz, daß ehrliche à
kurrenz ein wichtiges Mittel zur Sanierung des

missionswesens bildet.

DaS Kreditprovlem.
Dieses Problem umfaßt einen weitern Komplex ^

Fragen, die einer Lösung harren. Ein geordnetes Tat-

missionswesen wird einen großen Teil des Kredits
blems lösen. Da mir aber noch nicht so weit siad, mW

Vorkehren getroffen werden, um auch hier eine dem

werbe zuträgliche Ordnung zu ermöglichen. Wer M
genhett hat, in die Lage des kleinen und mittlern W
werkers Einsicht zu bekommen, der wundert stch ü^°
bestehenden Verhältnisse. Wie oft gelingt es einem-W-

werker nur mühsam, sich die für die Aufrechterhalte

feines Betriebes nötige Arbeit zu sichern, und M
geht der Weg dazu über eine BürgschaftsoerpsitW -

Must«, schwetz. Handtv.-Zeitung („Meisterblatt")
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beS «Bauherrn, bem et bie 2. fiqpothel oaf
bent ju eïftellenben £>aufe ftchetn fjetfen mug? 3ft eS

juotel behauptet, roenn man fagt, jebet 3. ober 4. $anb<
wetter fet irgenbroo «Bürge unb Çabe «BürgfchaftSoer-
pfii^lungen afler lrt eingegangen? ®q§ jinb unaefunbe
unb unroürbige guftänbe. ®eéhalb ift non ettifidjtigen
SUlännern fett langem bie ©rrid&tung non «BürgfchaftS»
aenöffenfc^aften oorgefd)laaen morben. luch hier
jje()t eS nun oorroärtS. ®te SEBirffamfeÜ biefer «Bürg»

Waftëgenoffenfd&aften jielt auf «Berbefferungen in ber
Buchhaltung, im «BeredjnungSroefen, in ber Offert ©tel»
lung, in ber Seitung unb gühtung ber gewerblichen
«Betriebe ab. SCBo jebe £ilfe auèfidhtëloë ift, fdhredtman
nicht banor jurürf, ben Inhaber sut Aufgabe unb S qui»
batton feines ©efdjäfteS unb jur Übernahme einer anbetn
gerufStätigteit anjubalten.

®te Sanierung ber «Berhältntffe auSeigenerKraft
tttirb hier In bie Sat umgefe^t. @8 roirb aber notmenbig
rnetben, auS ben grgebntffen, roeldje biefe ©atiierungS-
beftrebungen nermitteln, ber öffentltchfett not lugen bu
[übten, rote bie «Berhältntffe tn olelen geroes blichen «8e=

rufen finb, ihr su Beigen, in meld) fdjltmmer Sage ftch
manche Çanbœerter unb ©eroerbetretbenbe beftnben. ©te
wirb über bie ©enügfamfett beè £>anbroer!etftanbe8 Jaunen.
Sine ber grßgten lufgaben ber «BürgfchaftSgenoffenfchaften
»irb bte «öermittlung con «Betriebëfrebiten fetn, bie

Sntlaftung ber KrebUfudjenben oon ber „gagb nach

Särgen", lud} mug bie Infdhauunq ausgerottet roerben,
bug man ben £janbroet!er mit ber gahlung marten laffen
lanu, folange eS einem beliebt, illan beöenfe, meldten
Schaben man ben §anbroetfetn babutch jufügt.

SRatfonaltfierung.
3ht füllte uermehrte lufmerffamfett gefdhenft merben.

0lidE|t im ©tnne einer SDIedjanifterung möchten mir jte
befürroorten, fonbern als @t*tebung bes £>anbroer!melfter8
juttt ©urdhbenîen fetner Irbeit, feiner «Betrte&Sorgani-
fation. SEBaS ein «Bauhanbmerfer j. «B. in ber SBerlftatt
an Irbeit fertigftellen unb ausführen ïann, baS joU er nicht
„im «Bau" ausführen. SEBenn jeber «Heifter fleh ben ©ang
einet IrbeitSauSführung grünblidh überlegen mürbe, bann
ESnnte ungemein otel an IrbeitSsett, unoorteilhaften lr»
beitSanorbnungen unb falfdhen lrbeitSoerrid)tungen ge»

fpart merben.

II.
Sie madhfenben ©elbftbetaillierungStenben»

Jen in einigen gabrifantenfreifen gaben Inlag ju 93e=

fprechungen tn ben betroffenen ÇanbelSberufen, «Befpre»

(hungert, roeldfje nicht nur bie «Bertreter beS fpanbelë,
fonbern biefe jufammen mit ben gabrifanten mehrmals
an ben „grünen Sifdh" führten, um ben «Betfuch etner

„Slnigung" jn magen. Seibet ift biefe grage nod) mett

oon etner befrtebigenben Siegelung entfernt.
®in roettereS «Problem ift baS „3ugabeunmefen". ®a

ift eS gelungen, burd) etne auS allen ÇanbelSïretfen un»

terftü^te neue Organifation etne Siegelung hetbeijuffihren,
bie erroarten lägt, bag tn abfehbater ßett tn ber ©chroeij
ïeine „gugabeftrmen" mehr ihr Unroefen treiben roerben.

®er Çanbel mitb ftch auch mit bem «NigtoS.SBer-

taufSfqftem abftnben müffen, hat eS jum Seil bereits

0dan, unb auch baS «Publttum hat tn feinem gefunben
Urteil erïannt, bag boch ntd)t „aßet ©egen" oon btefer
®ette Jommt.

®te «Belüftungen bei #anbroetï8 unb ©emetbeS aus
ben öffentlichen abgaben, Sojen für Sßofl unb

Sifetibahn ufro., haben etne £>öge erreicht» bte eS begreiflich
etfeheinen lägt, menn oon Selten ber «Bereuet btefer

^tonopolbetrtebe unb luftalten forigefetjt ber Sluf nach

ïïbbau ertönt. ®aherige begehren hoben aber noch tetne

®egenltebe gefunben,

®ag auch im ©eroerbe ber ©ebatile auffommen
fonnte, angejidhtS ber prefären Sage pteler «Berufe, etne
geroiffe SBunbeShilfe anjubegehren, îann nicht per»
munbern. Set näherm gufehen ergibt ft<h aber bte Un-
möglichfett, etner «Berteilung oon «BunbeSgelbern unter
notletbenbe ©emerbetretbenbe baS SEBort ju teben. lud)
bei lufroenbung größerer Summen mürbe ber elnjelne
nur tn äuget ft befchränftem «Hage oon biefen ©elbern
„profitleren" fönnen. SEBir glauben olel beffer baran ju
tun, bte ©dhaffang geroiffer gnftitutionen jur Çilfeleiftung
an baS ©eroerbe jtt befürroorten unb ju beten ginan»
jterung bte ^eranjtehung oon «Hitteln aaS ber «BunbeS-

faffe tn luSficht ju nehmen.
®te ®iéfujfion über bte ©rneuerung beS $otel»

bauoerboteS hat gejetgt, bag eS nicht letdfjt ift, bte
otelen roibetfttettenben Qntereffen, bte ftdh befonbetS im
©eroerbe bemerfbat machen, unter einen £jut ju brtngen.
@S braucht augerorbentltch oiel guten «EBillen unb ®nt»
gegenfommen auf aüen ©etten. ©rfreultch ift, bag auch

hter etn gangbarer SEßeg gefunben roerben fonnte.
®em ©eroerbe macht man auch fonft baS Seben or«

bentltdj fauet. SEBir eitnnern an bte immer rolebet auf»
blühenbe © dh ro a r b a t b e i t, bte Nebenarbeit ber «Beamten

unb Ingefteüten beS «BunbeS unb ber Kantone ufro, unb
rootlen nicht untetlaffen bu ermähnen, bag baS abgelau»
fene Qagr «Bcranlaffung bot, fth mit etner ©enoffen»
fdhaft für «Höbe! «Bermiltlung bu befoffen, bte oon ©etten
ber Konfumoeretne unb beS fchroetj. «BauernoerbanbeS

unterftüht mirb unb tn baS SapeBterer», ©ch»einer» unb
«Höbelgeroerbe ber ©chroeiB etne unltebfame Unruhe ge«

tragen hat.
©chlugenblich fet noch auf bie grage ber «Behanb»

lung militärbienftpflidhtiger Ingeftellter unb
SKrbeiter bingerotefen, roo bte luffteUung oon S!id)t'
Unten eine Siegelung ber SoguBahlnogen roährettb beS

obllqaiortfdhen «HtlitärbicnfieS, ber gerten ufro. hetbei»

Buführen geeignet ift.

III.
®et lu8blief ift auf ©runb ber gegenwärtigen 2Birt»

fdhaftSlage fetneSroegS jufrtebenftellenb. ®aS ©eroerbe ift
aber gemißt, burch Satfraft bu einer beffern ©eftaltung
ber «Berhältniffe b« fommen.

®te KonferenB oom 25. «looember 1930 Bwifchen ben

bem ©chroeiBertfchen ©eroerbeoerbanbe angefchloffenen

fchroetserifchen «BetufSoetbänben unb ber Seitung beS

«Betbanbes'roar etn erfreulicher luftaft Bur gemetnfamen

Irbeit tn ^anbroetf, ©eroerbe unb fjanbel auf bem ©e-

btete beS gefamten SehïHtigSroefenS ; etne ÄonfereuB an»

fangS beS nächften gahreS stoifdhcit ber fchroetjerifdhen

«BerbanbSleitung unb ben fantonalen geroetblichen Dr«

ganifationen roirb bie gorlfe^ung bilben B«r ^etbeifüh«

rung einer gebethltchen Sufammenarbeit befonbetS auf

bem ©ebiete ber geroerbltchen ©dhulbtlbung unb ber

luSgeftaltunq ber «BerbanbSorgane.

2Bic hoffen Buoerftchtttch» bag eS gelingen roirb, in

ber gansen «Betätigung geroerbltcher unb beruflicher Dr»

ganifationen jene etnmütige Überetnftimmung h^betsu-

führen, welche ben ©tfolg oerbürgt.

|$tnt
(®ingefanbt.)

@in KonfurS ift ehrlich, ber «Bergleich ift ein «Betrug

©In Kaufmann, ber KonfurS beantragt, gemährt Jetnen

©läubigern unb bem ©ericht unbefchränften ©tnblid In

feine «BermögenSoerhältntffe, er gefleht fetne gehler etn

unb ift berett, auch mit feinem «ßrtoatoermögen für bte

®auer fetneS SebenS bu haftete.

4Z W-W. Wwtìz. Hmldw -Atitmlk M
des Bauherrn, dem er die 2. Hypothek auf

dem zu erstellenden Hause sichern helfen muß? Ist es

.»viel behauptet, wenn man sagt, jeder 3. oder 4, Hand.
Mker sei irgendwo Bürge und habe Bürgschaftsver.
Achtungen aller Art eingegangen? Das sind ungesunde

und unwürdige Zustände. Deshalb ist von einsichtigen

Männern seit langem die Errichtung von Bürgschaft-
Genossenschaften vorgeschlagen worden. Auch hier
geht es nun vorwärts. Die Wirksamkeit dieser Bürg-
schaftsgenofsenschaften zielt auf Verbesserungen in der
Buchhaltung, im Berechnungswesen. in der OffertMel-
lung, in der Leitung und Führung der gewerblichen
Betriebe ab. Wo jede Hilfe aussichtslos ist, schreckt man
nicht davor zurück, den Inhaber zur Aufgabe und L qui-
dation seines Geschäftes und zur Übernahme einer andern
Berufslätigkeit anzuhalten.

Die Sanierung der Verhältnisse auseigenerKraft
wird hier in die Tat umgesetzt. Es wird aber notwendig
werden, aus den Ergebnissen, welche diese Sanierungs-
beftrebungen vermitteln, der Öffentlichkeit vor Augen zu
jähren, wie die Verhältnisse in vielen gewerblichen Be-
rufen sind, ihr zu zeigen, in welch schlimmer Lage sich

manche Handwerker und Gewerbetreibende befinden. Sie
wird über die Genügsamkeit des Handwerkerstandes staunen.
Fine der größten Aufgaben der Bürgschaftsgenossenschaften
wird die Vermittlung von Betriebskrediten sein, die

Entlastung der Kreditsuchenden von der „Jagd nach

Bürgen". Auch muß die Anschauung ausgerottet werden,
daß man den Handwerker mit der Zahlung warten lassen
kaim, solange es einem beliebt. Man bedenke, welchen
Schaden man den Handwerkern dadurch zufügt.

Rationalisierung.
Ihr sollte vermehrte Aufmerksamkett geschenkt werden.

Nicht im Sinne einer Mechanisierung möchten wir sie

befürworten, sondern als Erziehung des Handwerkmeisters
zum Durchdenken seiner Arbeit, seiner Betrtebsorgani-
sation. Was ein Bauhandwerker z. B. in der Werkstatt
an Arbeit fertigstellen und ausführen kann, das soll er nicht
„im Bau" ausführen. Wenn jeder Meister sich den Gang
einer Arbeitsausführung gründlich überlegen würde, dann
könnte ungemein viel an Arbeitszeit, unvorteilhaften Ar-
beitsanordnungen und falschen Arbeitsverrichtungen ge-

spart werden.

II.
Die wachsenden Selbstdetaillierungstenden-

zen in einigen Fabrikantenkretsen gaben Anlaß zu Be-

sprechungen in den betroffenen Handelsberufen, Bespre-

chungen, welche nicht nur die Vertreter des Handels,
sondern diese zusammen mit den Fabrikanten mehrmals
an den „grünen Tisch" führten, um den Versuch einer

„Einigung" zu wagen. Leider ist diese Frage noch wett
von einer befriedigenden Regelung entfernt.

Ein weiteres Problem ist das ..Zugabeunwesen". Da
ist es gelungen, durch eine aus allen Handelskreisen un-
terstützte neue Organisation eine Regelung herbeizuführen,
die erwarten läßt, daß in absehbarer Zeit in der Schweiz
keine „Zugabkfirmen" mehr ihr Unwesen treiben werden.

Der Handel wird sich auch mit dem Migros-Ber-
kaufssyftem abfinden müssen, hat es zum Teil bereits
getan, und auch das Publikum hat in seinem gesunden
Urteil erkannt, daß doch nicht „aller Segen" von dieser

Teste kommt.
Die Belastungen des Handwerks und Gewerbes aus

dm öffentlichen Abgaben, Taxen für Post und

Eisenbahn usw., haben eine Höhe erreicht, die es begreiflich
erscheinen läßt, wenn von Seiten der Benutzer dieser

Monopolbetriebe und Anstalten fortgesetzt der Ruf nach

Abbau ertönt. Daherige Begehren haben aber noch keine

Eigenliebe gefunden.

Daß auch im Gewerbe der Gedanke aufkommen
konnte, angesichts der prekären Lage vieler Berufe, eine
gewisse Bund es Hilfe anzubegehren, kann nicht ver-
wundern. Bei nähern, Zusehen ergibt sich aber die Un-
Möglichkeit, einer Verteilung von Bundesgeldern unter
notleidende Gewerbetreibende das Wort zu reden. Auch
bei Aufwendung größerer Summen würde der einzelne
nur in äußerst beschränktem Maße von diesen Geldern
„profilieren" können. Wir glauben viel besser daran zu
tun, die Schaffung gewisser Institutionen zur Hilfeleistung
an das Gewerbe zu befürworten und zu deren Finan-
zierung die Heranziehung von Mitteln aus der Bundes-
kasse in Aussicht zu nehmen.

Die Diskussion über die Erneuerung des Hotel-
bauverbotes hat gezeigt, daß es nicht leicht ist. die
vielen widerstreitenden Interessen, die sich besonders im
Gewerbe bemerkbar machen, unter einen Hut zu bringen.
Es braucht außerordentlich viel guten Willen und Eat-
gegenkommen auf allen Seiten. Erfreulich ist, daß auch

hier ein gangbarer Weg gefunden werden konnte.
Dem Gewerbe macht man auch sonst das Leben or-

deutlich sauer. Wir erinnern an die immer wieder auf-
blühende Schw a r z a r beit, die Nebenarbeit der Beamten
und Angestellten des Bundes und der Kantone usw, und
wollen nicht unterlassen zu erwähnen, daß das abgelau-
fene Jahr Veranlassung bot, sich mit einer Genossen-

schaft für Möbel Vermittlung zu befassen, die von Seiten
der Konsumvereine und des schweiz. Bauernverbandes
unterstützt wird und in das Tapezierer-, Schreiner- und
Möbelgewerbe der Schweiz eine unliebsame Unruhe ge-

tragen hat.
Gchlußendlich sei noch auf die Frage der BeHand-

lung militärdienstpflichtiger Angestellter und
Arbeiter hingewiesen, wo die Ausstellung von Richt-
linien eine Regelung der Lohnzahlungen während des

obligatorischen Mllitärdstnstes, der Ferien usw. herbei-

zuführen geeignet ist.

III.
Der Ausblick ist auf Grund der gegenwärtigen Wirt-

schaftslage keineswegs zufriedenstellend. Das Gewerbe ist

aber gewillt, durch Tatkraft zu einer bessern Gestaltung
der Verhältnisse zu kommen.

Die Konferenz vom 25. November 1930 zwischen den

dem Schweizerischen Gewerbeoerbande angeschlossenen

schweizerischen Berufsverbänden und der Leitung des

Verbandes war ein erfreulicher Auftakt zur gemeinsamen

Arbeit in Handwerk. Gewerbe und Handel auf dem Ge-

biete des gesamten Lehrliugswesens; eine Konferenz an-

fangs des nächsten Jahres zwischen der schweizerischen

Verbandsleitung und den kantonalen gewerblichen Or-
ganisationen wird die Fortsetzung bilden zur Herbeifüh-

rung einer gedeihlichen Zusammenarbeit besonders auf

dem Gebiete der gewerblichen Schulbildung und der

Ausgestaltung der Verbandsorgane.
Wir hoffen zuversichtlich, daß es gelingen wird, in

der ganzen Betäligung gewerblicher und beruflicher Or-

ganisationen jene einmütige Übereinstimmung herbe,zu-

führen, welche den Erfolg verbürgt.

Kernt „Dein" sagen!
(Eingesandt.)

Ein Konkurs ist ehrlich, der Vergleich ist ein Betrug!

Ein Kaufmann, der Konkurs beantragt, gewährt seinen

Gläubigern und dem Gericht unbeschränkten Einblick in

seine Vermögensoerhältnisse. er gesteht seine Fehler ein

und ist bereit, auch mit seinem Privatvermögen für die

Dauer seines Lebens zu haften.
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